
1. DB zur StPO

die Erfüllung der ihm auferlegten Pflich
ten zu berichten (§ 33 Abs. 4 Ziff. 6 StGB), 
hat der Vorsitzende des Gerichts festzule
gen, wann und in welcher Form der Bericht 
zu geben ist. Er kann einen Schöffen beauf
tragen, den Bericht entgegenzunehmen. Ein 
schriftlicher Bericht ist durch den für die

Leiter (§ 32 StGB) oder den Leiter des Ar- 
beitskollektivs des Verurteilten zu bestäti
gen.

(2) Das Gericht hat auf der Grundlage 
dieser Informationen zu prüfen, ob und in 
welchem Umfange der Verurteilte die ihm 
auferlegten Pflichten erfüllt hat. Erforder
lichenfalls hat es weitere Maßnahmen fest
zulegen, um die Erfüllung der Pflichten zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck kann es 
dem Verurteilten entsprechende Auflagen 
erteilen.

(3) Hat der Verurteilte gegenüber dem 
für die erzieherische Einwirkung verant
wortlichen Leiter oder gegenüber dem Kol
lektiv zu berichten, ist der Bericht in der 
Regel mündlich zu erstatten. Auf Verlan
gen und in anderen notwendigen Fällen, 
insbesondere bei auftretenden Schwierig
keiten, ist das Gericht über die Erfüllung 
der dem Verurteilten auferlegten Pflichten 
zu informieren. Abs. 2 gilt entsprechend.
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Auflagen gegenüber Jugendlichen

(1) In Strafverfahren gegen Jugendliche

bildung und Berufsberatung, über Auf
lagen zur beruflichen Aus- und Weiter
bildung

zu informieren und bei der Verwirklichung 
dieser Auflagen (§ 72 StGB) mit ihm zu
sammenzuarbeiten.

(2) Für die Verwirklichung der Aufla
gen gemäß § 72 StGB gelten die SS 20 und 
21 entsprechend.
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Strafaussetzung auf Bewährung

(1) Für die Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Strafaussetzung auf Bewährung, 
insbesondere zur Kontrolle des Erziehungs
und Bewährungsprozesses des Verurteilten 
(§ 350 StPO), gelten die Bestimmungen über 
die Verwirklichung der Verurteilung auf 
Bewährung <§§ 12 bis 15) entsprechend. 
Wurde dem auf Bewährung Entlassenen 
ein Umgangsverbot (§ 45 Abs. 3 Ziff. 5 
StGB) auferlegt, ist das Gericht gemäß § 12 
Abs. 2 über dessen Verwirklichung zu in
formieren.

(2) Die Entscheidung des Gerichts über 
die Gewährung der Strafaussetzung auf 
Bewährung soll rechtzeitig — mindestens 
6 Wochen — vor dem festzusetzenden Ent
lassungstermin getroffen werden.

Verwirklichung besonderer Pflichten 
Jugendlicher
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(1) Für die Verwirklichung der einem 

Jugendlichen auferlegten besonderen 
Pflichten (§ 70 StGB) ist - mit Ausnahme 
der Verpflichtung zu gemeinnütziger Frei
zeitarbeit — das Gericht erster Instanz zu
ständig.

(2) Das zuständige Gericht kann diese 
Aufgaben durch Beschluß auf das Kreis
gericht übertragen, in dessen Bereich der 
verurteilte Jugendliche wohnt. Dieses Ge
richt hat die ihm übertragene Kontroll- 
pflicht voll wahrzunehmen und alle Ent
scheidungen zu treffen, die zur Verwirkli
chung der dem Jugendlichen äuferlegten 
besonderen Pflichten notwendig sind.

819
(1) Das Gericht hat unter Berücksichti

gung der Art der dem Jugendlichen aufer
legten besonderen Pflichten deren Erfül
lung zu kontrollieren und ihn bei seiner 
Bewährung und der Entwicklung seiner 
Persönlichkeit zu unterstützen.

(2) Die zu diesem Zweck zu treffenden 
Maßnahmen des Gerichts müssen gewähr
leisten, daß

-der Jugendliche zur Erfüllung der ihm 
auferlegten Pflichten angehalten wird


